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FACHBLATT FÜR
SCHWEIZERISCHES

ANSTALTSWESEIM
REVUE SUISSE
OES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Nr. 9 September 1963 Laufende Nr. 379
34. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT:

Zum Artikel: «Eine sachliche Antwort»

Praktikanten-Ausbildung
Es geht auch ohne Arme

Wohnraum für unsere Betagten

Im Land herum

Probleme der rationellen Haushaltführung

Umschlagbild: Modell des Projektes für eine
Alterssiedlung im Neubühl, Zürich. Siehe S. 270.
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Aus dem Notizbuch des Redaktors

Sie finden keinen Raum

Ja, das gibt es auch heute noch. Das eine Mal sind es
die Betagten, die nicht wissen, wohin sie in ihren alten
Tagen ihr Haupt legen können, das andere Mal sind es
die Jüngsten, die keine Unterkunft finden. Der Hilferuf,
der mich heute erreicht hat, ist der dritte innerhalb
von acht Tagen. Erst kam ein Handwerksmeister zu
mir und machte mir klar, dass er den Lehrling nur
unter der Bedingung behalten könne, dass der Bursche
unverzüglich daheim weggenommen und in einem
Lehrlingsheim untergebracht werde. «Am Arbeitsplatz
könnte man schon etwas aus ihm machen, aber daheim
sieht es bös aus, und das färbt ab», meinte der
Lehrmeister. Leider musste ich ihm sagen, dass in der Stadt
Zürich zurzeit keine Möglichkeit bestehe, einen Lehrling

unterzubringen. Alle verfügbaren Plätze sind auf
Monate hinaus besetzt. Nicht einmal sogenannte
Notbetten sind noch frei.
Wenige Tage später meldete mir die Polizei, man habe
einen 19jährigen erwischt, als er zum dritten Mal ein
Töffli gestohlen habe. Die Untersuchung sei abgeschlossen,

er stehe zur Verfügung. Wohin mit ihm, der seit
14 Tagen nicht gearbeitet hat, der kein Zuhause mehr
besitzt, weil die Mutter und der Stiefvater genug von
ihm haben? Wohin mit ihm, der mit einem «Kollegen»
Zimmer und Bett teilt? Wohin mit ihm, bis irgend eine
Anstaltsleitung oder eine zuständige Behörde auf Grund
des Aktenstudiums sich bereit erklärt, ihn aufzunehmen
oder einzuweisen? Wohin mit ihm während der Wartezeit,

wenn doch auf Stadtgebiet jedes Bett im Lehrlingsund

Jugendheim besetzt ist? Ich war noch zu keinem
Entschluss gekommen, als mich der dritte Hilferuf
erreichte. Ein Lehrling in einem Grossbetrieb sollte sofort
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